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Fotos: Manfred Röttjes

Beispielkirche:
Pauluskirche Ahlen

In den vergangenen Wintern wurde die Pauluskirche in Ahlen
auch außerhalb der Gottesdienstzeiten für verschiedene 
Anlässe wie Orgelproben, musikalische Veranstaltungen und 
Orgelunterricht häu� ger beheizt. Aufgrund der Energiekrise
wurde diese Nutzung ab Herbst 2022 weitgehend eingeschränkt,
Von Januar bis Mitte März fanden die Gottesdienste im an-
grenzenden, beheizten Pauluszentrum statt. Die Atmosphäre
der Gottesdienste im kleinen Saal des Gemeindezentrums 
wurde allgemein als positiv empfunden. 

Die Einstellungen der Heizung in diesem Winter unterschie-
den sich ebenfalls von den vorherigen Wintern. Während der 
Gottesdienste wurde eine Solltemperatur von 15°C für das 
Kirchenschi�  vorgegeben, während sie sonst grundsätzlich
bei 5°C lag. In den Phasen der Kesselabschaltung stieg die
relative Luftfeuchtigkeit zeitweise auf über 70%. Obwohl
kein Schimmelbefall festgestellt wurde, wurde zur Absenkung 
der relativen Luftfeuchtigkeit gelegentlich leicht geheizt.
Die kontinuierliche Verfügbarkeit aktueller Messwerte über 
Sensoren und Gateways war dabei äußerst hilfreich.
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Klimaschutz 

Evangelische Kirche von Westfalen 
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Bericht an die Landessynode zum Stand des Klimaschutzprozesses 

 

 

1. Kontext 

 

In vielen gesellschaftlichen Bereichen nehmen die Klimaschutzbemühungen vermehrt Fahrt auf, so auch in 

unserer westfälischen Landeskirche.  

 

Die Landessynode 2022-1 hat die „Klimakonzeption 2040 der EKvW“ beschlossen. Konkret ergingen zwei 

Beschlüsse: 

  - Der Beschluss „Sofortprogramm“ (62/2022-1) beinhaltete kurzfristig umzusetzende Maßnahmen 

  - Der Beschluss „Gebäudestruktur/Personalstellen/Finanzierung“ (61/2022-1) betraf 

- einen umfassenden Prozess zur Anpassung der Gebäudestruktur 

- die Schaffung von Personalstellen 

- die Entwicklung einer Klimapauschale als Finanzierungsinstrument 

 

Die Landessynode 2022-2 hat das Klimaschutzgesetz (KliSchG, FIS Nr. 846) beschlossen. Auch die Verordnung 

zum Klimaschutzgesetz (VO.KliSchG, FIS Nr. 847) ist in Kraft.  

 

Hinzuweisen ist auch auf die Klimarichtlinie-EKD vom September 2022. Die Klimarichtline-EKD trifft u.a.  

Regelungen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und zur Erhebung der erforderlichen Daten. Sie 

entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung, sondern bedarf der Umsetzung durch die Gliedkirchen. 

 

Dieser Bericht stellt den Umsetzungsstand des Klimaschutzprozesses der EKvW dar. Der Klimaschutzprozess 

wird gestaltet durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche der Landeskirche unter 

Federführung des Klimabüros. 

 

 

2. Sofortprogramm 

 

Im Rahmen des Sofortprogramms zur Treibhausgas- und Energiekostenreduktion organisierte das Klimabüro 

vielfältige Aktivitäten. 

 

a) Heizenergieeinsparungen 
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Als Teil des Synodenbeschlusses „Klimakonzeption 2040 – Sofortprogramm“ lag ein Schwerpunkt auf der 

Einsparung von Heizenergie im Winter.  

 

Im Programm „Winterkirche“ verlegten zahlreiche Kirchengemeinden ihre Sonntagsgottesdienste in 

effizienter beheizbare Gemeindehäuser. Begleitend zu dem Empfehlungsschreiben “Handreichung zur 

Heizstrategie der EKvW“ wurden dazu zwei informierende Online-Veranstaltungen mit über 250 

Teilnehmenden durchgeführt und eine Informationsseite auf der Website des Klimabüros 

(www.kircheundklima.de) eingerichtet. 

 

Um eine weitestmögliche Temperaturabsenkung in Sakralbauten ermöglichen zu können, wurde ein 

Klimamonitoring in Kirchen eingeführt. Hintergrund ist, dass man früher zur Substanzerhaltung eine 

Mindesttemperatur anstrebte und Kirchen im Winter durchgehend beheizte. Eine umfassende Überwachung 

von Temperatur und Luftfeuchte macht durchgehendes Heizen jedoch entbehrlich. Bei entsprechenden 

Luftfeuchte-Werten kann stattdessen gezielt geheizt werden. Im Sofortprogramm konnten technische Geräte 

zur Überwachung des Raumklimas in Kirchen (sog. Datenlogger und Gateways) finanziert, beschafft und 

verteilt werden. 

 

Für das Klimamonitoring meldeten sich 171 Kirchgemeinden mit 308 Kirchen an. Bisher wurden in ca. 160 

Kirchen die Geräte erfolgreich eingerichtet. Die übrigen teilnehmenden Kirchen benötigen eine engmaschigere 

Betreuung und Unterstützung. Der Anschluss weiterer Kirchen soll weitestgehend bis zum Winter 2023/24 

erfolgen, hierfür wird eine Fachstelle für Energiemanagement im Juni ihre Arbeit aufnehmen (siehe 3. 

Personal). 

 

Die Geräte übertragen vollautomatisch per Funk die Temperatur- und Feuchtedaten. Sie sind verbunden mit 

einer Software, die im Rahmen des Sofortprogramms entwickelt wurde und derzeit noch weiterentwickelt 

wird. Mit der sog. „KlimaApp.EKvW“ ist die Überwachung des Raumklimas des Kirchgebäudes auch von 

zuhause aus möglich. Das Tool umfasst folgende Funktionen: Darstellung und Export von Messwerten und 

Wetterdaten im 20-minütigen Intervall, Verwaltung von Gebäude- und Nutzerdaten, Protokoll mit zeitlicher 

Zuordnung, Alarme, Analysen, Berichte. 

 

Zahlreiche gut besuchte Online-Seminare, Netzwerktreffen und Online-Informationsseiten förderten den 

Austausch und die Vernetzung zwischen Klimaschutzinteressierten in Kirchenkreisen und Gemeinden und 

boten Rat in konkreten Fragen.   

Im Einzelnen wurden sechs Online-Workshops für Kirchengemeinden und Bausachbearbeitende zur Nutzung 

der KlimaApp sowie sechs Online-Sprechstunden für die Interpretation der Messdaten-Kurven angeboten. 
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Zur Veranschaulichung dienen die folgenden beiden grafischen Auswertungen wesentlicher Messergebnisse 

des vergangenen Winters. 

 

Die folgende Grafik zeigt den Durchschnitt aller 160 teilnehmenden Kirchen bei der Innentemperatur (rot), 

Außentemperatur (rot gestrichelt) und relativen Luftfeuchtigkeit (blau). Befindet sich die Feuchtigkeitskurve 

im blauen Bereich (40-70% rel. Luftfeuchtigkeit), besteht keine erhöhte Schimmelgefahr. 

 

 
 
Die folgende Grafik zeigt die durchschnittliche Innentemperatur und rel. Luftfeuchtigkeit in den 30% 

feuchtesten und den 30% trockensten Kirchen. Insbesondere in den 30% trockensten Kirchen bestehen nach 

wie vor erhebliche Energieeinsparpotenziale. Grundsätzlich ermöglicht es die Raumklimaüberwachung in 

Kirchen, von einer konstanten Grundtemperierung von Kirchen abzuweichen und stattdessen 

bedarfsorientiert in Feuchteperioden die Temperatur anzuheben und in Trockenperioden die Temperatur 

weitestgehend abzusenken. 
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Sobald weitere Werte vorliegen, etwa zum Energieverbrauch in den einzelnen Kirchen, können 

Aussagen zur realisierten THG-Einsparung getroffen werden. 

 

Die Technik und Software zum Raumklima-Monitoring sind strategisch darauf ausgerichtet, als 

Grundlage für künftiges Energiemonitoring zu dienen. 

 

 

b) Gebäude- und Energiedatenerfassung 

 

Im Rahmen des Sofortprogramms konnten erste Schritte hin zur Bewältigung der gemeinsamen 

Herausforderung der „Gebäude- und Energiedatenerfassung“ unternommen werden. Die 

Rückkopplung von Effekt und Messbarkeit ist ein bedeutsamer Faktor im Klimaschutzprozess.  

 

Die im Rahmen des Klimamonitorings in Kirchen etablierte Technik sowie die entwickelte Software 

ermöglichen wie erwähnt eine künftige automatisierte Erfassung der Energieverbräuche in Echtzeit. 

Entsprechende technische Komponenten sind problemlos nachrüstbar. Die Software wird auch die 

Verbrauchserfassung ermöglichen und ist darauf ausgelegt, mit dem „Grünen Datenkonto“ 

verbunden zu werden. 

 

Das Klimabüro nahm in allen Kirchenkreisen eine Datenabfrage nach den vorhandenen 

Gebäudedaten vor. Von 13 Kirchenkreisen gingen Antworten ein. So konnten bisher 26 Prozent des 

gesamten Gebäudebestands in der landeskirchlichen Gebäudedatenbank aktualisiert werden. 

 

Die Gebäudestruktur stellt sich demnach wie folgt dar: 
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Im zweiten Halbjahr 2023 wird die Abfrage der Gebäudedaten fortgesetzt und eine Abfrage der Energiedaten 

erfolgen. Es besteht das Ziel, eine Softwarelösung zur Vereinfachung der Datenabfrage zu etablieren. Eine im 

Klimabüro geschaffene Stelle im Energiemanagement wird zum Sommer 2023 besetzt (siehe unten). 

 

Die verbindliche Erhebung und Überlassung von Gebäude- und Energiedaten hat in § 4 Abs. 1 KliSchG eine 

Regelung erfahren. 

 

c) Planungsstopp für Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen 

 

Mit dem Rundschreiben Nr. 16/2022 wurde der beschlossene Planungsstopp für Heizungsanlagen mit fossilen 

Brennstoffen umgesetzt. Das Klimabüro stellte einen Fragenkatalog zur Bewertung eines Heizungstauschs 

bereit. Die bisher vorhandenen Heizungstypen verteilen sich wie folgt: 
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d) Energieberatung 

 

Für strategische Energieberatung in Kirchengemeinden standen im Sofortprogramm Mittel zur Verfügung. Die 

Beratungen betrachten Gebäude der jeweiligen Kirchengemeinde im Hinblick auf ihren energetischen Ist-

Zustand und sinnvolle energetische Ertüchtigungsmaßnahmen. Insgesamt konnten 27 Energieberatungen 

angeboten werden, die in Abstimmung mit den kreiskirchlichen Bauabteilungen und der landeskirchlichen 

Bauberatung erfolgen und zum Teil bereits abgeschlossen sind. 

 

e) Online-Seminare 

 

Das Klimabüro führte eine Online-Seminarreihe durch. 17 Veranstaltungen sind geplant oder wurden bereits 

durchgeführt, davon sechs im Jahr 2022. Die Online-Seminarreihe hat bisher ca. 190 Menschen erreicht.  

 

72%

7%

14%

3% 2% 1% 1%

Brennstofftypen nach Nutzfläche

Gasheizung

Ölheizung

Fernwärme

Elektroheizung

BHKW

Wärmepumpe

Pelletheizung



- 8- 
 

- 9 - 

 
 

 

3. Personal 

 

Das Klimabüro ist ein Team von Mitarbeitenden, die organisatorisch an verschiedenen Stellen in die Struktur 

der Landeskirche eingebunden sind und dort ihre jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkte verfolgen. Sie steuern 

gemeinsam den Klimaschutzprozess, wobei sie mit vielen weiteren haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden 

eng zusammenarbeiten und alle kirchlichen Körperschaften unterstützen (§ 6 Abs. 1 KliSchG). 

 

Die Kirchenleitung hat entsprechend dem Beschluss der Landessynode im Frühjahr 2022 neben der 

vorhandenen Klimaschutzmanagerin weitere Personalstellen für das Klimabüro geschaffen. Die Stellen sind 

teils im Landeskirchenamt und teils im Institut für Kirche und Gesellschaft angesiedelt. 

 

• Ein Jurist hat im März 2023 seine Stelle angetreten 

• Eine Architektin hat im Mai 2023 ihre Stelle als Referentin für Gebäudestrategien im angetreten. 

• Eine Stelle im Energiemanagement wird zum Juni 2023 besetzt 

• eine Stelle für Fördermittelbeschaffung ist eingerichtet und das Besetzungsfahren läuft. 

 

Auf Kirchenkreisebene werden mit Unterstützung des landeskirchlichen Klimabüros momentan Stellen für 

Klimaschutzmanagende eingerichtet. Die Stellen sollen durch öffentliche Fördermittel finanziert werden. Die 

Klimaschutzmanagenden werden die kreiskirchlichen Fachstellen nach § 6 Abs. 2 KliSchG besetzen. 
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Bei der Bewilligung der Fördermittelanträge kommt es zu außergewöhnlich langen Bearbeitungszeiten durch 

die zuständigen staatlichen Stellen. Aufgrund der Förderbedingungen ist es leider nicht möglich, die Stellen 

schon vor Freigabe durch den Fördermittelgeber auszuschreiben.  

 

Die langen Bearbeitungszeiten beeinträchtigen den Klimaschutzprozess auf Kirchenkreisebene und haben zur 

Folge, dass die Synodenbeschlüsse weitgehend mit dem bestehenden Personal umgesetzt werden müssen. 

 

Im Einzelnen 

• wurde eine Stelle besetzt (Kirchenkreis Soest-Arnsberg) 

• wurden 9 Stellen beim Projektträger beantragt 

• werden 4 weitere Projektanträge vorbereitet. 

 

Die Mitglieder des landeskirchlichen Klimabüros und die kreiskirchlichen Klimaschutzmanagenden werden ein 

Klimaschutznetzwerk (Klimanetz.EKvW) bilden, um im Alltagsgeschäft sowie auf regelmäßigen Tagungen einen 

intensiven Austausch pflegen zu können. Ende September wird eine erste Netzwerktagung in Paderborn 

stattfinden, an der auch kirchliche Umweltbeauftragte teilnehmen werden. 

 

 

4. Gebäudekonzeption 

 

Der weitaus größte Teil der Treibhausgas-Emissionen der EKvW hat seinen Ursprung im Gebäudesektor. 

Unabhängig davon hat die EKvW bei sinkenden Mitgliederzahlen zu viele und oft zu große Gebäude, die sich 

häufig in einem mangelhaften Zustand befinden und wenig genutzt werden. 

 

Die Anpassung der Gebäude, also sowohl die Nutzungsintensivierung und Bestandsreduzierung als auch die 

energetische Optimierung, stellt sich allen Ebenen der EKvW nicht nur als Schlüsselelement im 

Klimaschutzprozess, sondern ganz allgemein als entscheidende Zukunftsaufgabe. 

 

Aus diesen Gründen bezog sich das Sofortprogramm im Schwerpunkt auf den Gebäudebereich. 

 

Die Erstellung der konzeptionellen Grundlagen im Gebäudebereich ist die notwendige Basis für die sinnvolle 

Zuteilung von Investitionsmitteln in der Zukunft. Die Frage nach der Gebäudekonzeption stellt sich nicht zuletzt 

bei der Verteilungsplanung der Klimaschutzpauschale nach § 7 KliSchG, womit momentan die Kirchenkreise 

befasst sind. 
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Diese konzeptionelle Arbeit stellt einen sehr umfangreichen Prozess dar, der innerhalb eines Jahres und ohne 

explizit gewidmete Personalressourcen nicht abgeschlossen werden kann. Es existieren Arbeitsprozesse an 

verschiedenen Stellen. 

 

Hier soll zunächst Erwähnung finden, dass die Verantwortlichen für Gebäude und Liegenschaften auf allen 

Ebenen schon seit geraumer Zeit im Bewusstsein der genannten Herausforderungen arbeiten. Sie entwickeln 

Lösungen für ihre jeweiligen Bereiche. Der Prozess der Konzentration und Transformation ist also bereits im 

Gange. 

 

Die neu eingestellte Referentin für Gebäudestrategien (siehe auch Punkt 3) wird daher zunächst mit den 

Verantwortlichen in den Kirchenkreisen das Gespräch suchen, um die jeweilige Situation zu erfassen und den 

weiteren Prozess zusammen mit der landeskirchlichen Bauberatung bedarfsgerecht zu begleiten. Hierbei 

sollen Hilfestellungen und Strategien entwickelt werden, welche die Kirchenkreise und Kirchengemeinden 

dazu zu befähigen sollen nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. 

 

 

5. Klimapauschale 

 

Durch § 7 KliSchG wurde eine Klimapauschale eingeführt. Seit dem 1. Januar 2023 sind vier Prozent der 

Kirchensteuerzuweisung an die Kirchenkreise und die Landeskirche Klimaschutzzwecken vorbehalten. Der 

EKD-Finanzausgleich, der Haushalt gesamtkirchlicher Aufgaben und die Pfarrbesoldungszuweisungen werden 

bei der Berechnung der vier Prozent nicht einbezogen. 

 

Die VO.KliSchG regelt Einzelheiten zur Verwendung der Klimapauschale. Den Kirchenkreisen bleibt hinsichtlich 

der Vergabeverfahren und -kriterien ein bewusst weiter Spielraum. Momentan finden auf Ebene der 

Kirchenkreise Prozesse zur Klärung dieser Fragen statt. Darüber hinaus wurde ebenenübergreifende 

Fokusgruppe gegründet. 

 

Ziel der Klimapauschale ist es, Investitionsmittel verfügbar zu machen, Anreize zu setzen und Dynamik zu 

entfalten. Die Klimapauschale ist nicht zur vollständigen Deckung des Investitionsbedarfs im Klimaschutz 

geeignet oder bestimmt. 
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6. Erstellung des Klimaschutzplans 

 

Gemäß Synodenbeschluss wurde ein partizipativer Prozess zur Entwicklung des Klimaschutzplanes eingeleitet, 

er wird zur nächsten Synode abgeschlossen sein. Das Klimabüro erstellt momentan den westfälischen 

Klimaschutzplan nach § 5 KliSchG. 

 

Der Klimaschutzplan ist die langfristige Strategie der EKvW zur Umsetzung des Klimaschutzgesetzes. Er dient 

den Verantwortlichen in allen Ebenen der Landeskirche als Werkzeug für die strategische Planung und als 

Nachschlagewerk für die praktische Umsetzung. Außerdem dient er als Maßstab zur Überprüfung der 

Zielerreichung. Aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Handlungsfeldern wird der Klimaschutzplan konkrete 

Zielvorgaben sowie kurz- und längerfristig zu ergreifende Maßnahmen beinhalten. Der Klimaschutzplan soll im 

Oktober 2023 von der Kirchenleitung beschlossen werden und im November der Landessynode vorgestellt 

werden. 

 

Dazu findet ein partizipativer Prozess mit einer erfreulich hohen Beteiligung von rund 80 Personen aus 

verschiedenen Bereichen unserer Kirche statt. Die inhaltliche Arbeit erfolgt in Fokusgruppen zu einzelnen 

Handlungsfeldern. 

 

 

7. Schlussbemerkungen 

 

Die Synodenbeschlüsse aus dem Juni 2022 konnten erfolgreich umgesetzt werden, soweit das im 

Berichtszeitraum möglich war. 

 

Innerhalb des Sofortprogrammes konnten die Kirchgemeinden und Kirchenkreise sowohl mit Handreichungen, 

Energieberatungen, Webinaren und Informationen zur Energieeinsparung, als auch mittels Hardware und 

KlimaApp.EKvW zur Klimaüberwachung in Kirchen unterstützt werden. 

Im landeskirchlichen Klimabüro sind zwischenzeitlich schon drei Stellen besetzt. Das Klimaschutzgesetz und 

die Verordnung sind beschlossen und in Kraft getreten. Die Prozesse zur Erstellung eines Klimaschutzplans und 

einer Gebäudekonzeption sind gestartet und werden verstetigt. Durch das Klimabüro werden die Klima-

Interessierten auf allen Ebenen aktiv vernetzt und unterstützt. 
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Bericht für Landessynode der EkvW 2023  
 

 
Die Zeit «nach Corona» - die Krise nach der Krise 
Fast alle Einrichtungen der Diakonie sind durch die Sonderzahlungen gut durch die 
Krisen der letzten Jahre gekommen. Ein Dank an alle, die für ihre Schutzbefohlenen 
in dieser Zeit menschlich und in ihren professionellen Dienstleistungen da waren. Es 
hat aber auch zu einer weitreichenden Erschöpfung des Personals geführt und in 
vielen Versorgungssystemen bereits vorhandene Entwicklungen verschärft und 
damit ans Tageslicht gebracht. So sind z.B. Berufskollegs, Tagespflegen und nun 
auch die Breite stationärer Altenhilfeeinrichtungen an den Rand ihrer 
wirtschaftlichen Tragbarkeit geraten. Die Tagespflegen sind durch einen 
Belegungsrückgang auf bis zu 45% in schwere Defizite geraten. Die steigende 
Inflation gerade im Energie- und Lebensmittelsektor führt dazu, dass Betroffene mit 
dem Pflegegeld eher ihre Grundbedürfnisse sicher, als dass Pflegeleistungen 
gebucht werden.  
Dazu kommt der erhöhte Krankheitsstand und der grundsätzliche 
Fachkräftemangel, der durch die Notwendigkeit auf Leiharbeit zurückzugreifen nicht 
refinanzierbare Kosten auslöst. Dazu hat die Diakonie RWL eine Umfrage im 
Verbandsgebiet angestellt, deren Ergebnisse das Ausmaß der Leiharbeit in allen 
sozialen Feldern eindrücklich darstellt und diese Erkenntnisse in die Politik 
eingespielt. https://www.diakonie-rwl.de/themen/krankenhaus-und-
gesundheit/umfrage-diakonie-rwl . Erschreckend ist, dass auch die sozialen Felder 
Kindertagesstätten und sogar OGS bereits in verstärktem Maß auf diese Dienste 
ausweichen müssen. Im Krankenhausbereich, wo dieses Phänomen unter der 
Ärzteschaft schon lange ein Thema ist, ist die Inanspruchnahme der Leiharbeit 
sogar um 167% gestiegen. Die Krankenhäuser, die schon durch die ausgebliebene 
Investkostenfinanzierung des Landes NRW der letzten Jahre in schwierige 
Fahrwasser geraten sind, sehen sich einer unsicheren Zukunft durch die 
Krankenhausstrukturreform ausgesetzt, in der Leistungen in Zukunft an wenigen 
Zentren konzentriert werden sollen.  

https://www.diakonie-rwl.de/themen/krankenhaus-und-gesundheit/umfrage-diakonie-rwl
https://www.diakonie-rwl.de/themen/krankenhaus-und-gesundheit/umfrage-diakonie-rwl
https://www.diakonie-rwl.de/themen/krankenhaus-und-gesundheit/umfrage-diakonie-rwl
https://www.diakonie-rwl.de/themen/krankenhaus-und-gesundheit/umfrage-diakonie-rwl
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Minister Laumann ist dazu in einer konzertierten Aktion mit den Verbänden und 
Sozialpartnern in Konfrontation mit der Bundespolitik gegangen. Die Mitwirkung 
auch unseres Vorstandes im Vorstand der Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) 
bringt dabei die Interessen der 64 evangelischen Kliniken im Verbandsgebiet ein. 
In der Landespolitik scheint auf Grund des Kostendrucks der Nachkrisenzeit sowohl 
die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf offenen Ganztag als auch die Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes (also der Reform der Behindertenhilfe) in Frage zu 
stehen. Auch in Ermangelung dieses politischen Willens scheinen die 
Landschaftsverbände, die in ihrer westfälischen Ausprägung des LWL den früheren 
Kämmerer an ihre Spitze gewählt und damit ein deutliches politisches Signal 
gegeben haben, die Aushandlungen der sog. Selbstverwaltung (Kostenträger mit 
Leistungsanbietern über die Ausgestaltung der Dienste und deren Vergütung) zu 
verzögern oder gar ganz zum Erliegen zu bringen.  
In den Kindertagesstätten wurde zur Abfederung der Belastungen durch die 
gestiegenen Energiepreise vom Land NRW als Ergänzung zur bundeweiten Gas- 
und Strompreisbremse ein Zuschuss durch einen einmaligen Aufschlag auf die 
Kindpauschalen an die Kita-Träger gezahlt. Eine große Verunsicherung und Unruhe 
bringen für viele Kita-Träger die aktuellen Tarifabschlüsse und die damit 
verbundenen starken Personalkostenerhöhungen mit sich. Die Spitzenverbände 
und die kirchlichen Büros haben gegenüber dem Familienministerium in mehreren 
Gesprächen auf die drängende Problematik hingewiesen, dass die gesetzlich 
geregelte Anpassung der Kindpauschalen nicht ausreicht, um die Tariferhöhungen 
finanzieren zu können. Der Staatssekretär Herr Bahr hat zugesichert, dass 
Lösungen zur Entlastung der Träger gefunden werden sollen. Derzeit drängen die 
Spitzenverbände und die kirchlichen Büros intensiv auf zeitnahe konkrete Antworten 
des Landes. Seitens des Familienministeriums ist in Rückkopplung mit den 
Spitzenverbänden und den kirchlichen Büros ein erstes Papier mit ad hoc 
Maßnahmen zum Umgang mit dem Fachkräftemangel entwickelt worden. Die 
Spitzenverbände und die Kirchen haben in verschiedenen Gesprächen und in 
einem Schreiben an das Ministerium deutlich gemacht, dass dringend und zeitnah 
weitere Maßnahmen in den Blick genommen werden müssen. 
(https://www.diakonie-rwl.de/themen/kinder-und-kitas/bildung ) 
 
Der Krise begegnen - Aufbrüche 
So wie gerade für den Bereich der Kindertagesstätten geschildert, begegnet die 
Diakonie RWL den aufgelisteten Herausforderungen durch verstärkte Lobby- und 
Pressearbeit, durch neue Formate der Informationsaufbereitung und durch 
verstärkte Zusammenarbeit mit Trägern und sozialpolitischen Partnern. Aber auch 
mit eigenen Vorstößen der Diakonie zeichnen sich Erfolge ab: Die pauschalen 
Vergütungsverhandlungen für die ambulante Pflege, die man nun nach Abschluss 
der Verhandlungen einen großen Erfolg nennen darf, ist vor allem durch das 
Engagement der Diakonie RWL erkämpft worden. Nach Abschluss der 
Tarifsteigerungen in den Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie Deutschland (ein 
Tarifwerk neben dem BAT-KF), haben die Krankenkassen als Verhandlungspartner 
der Vergütungsvereinbarung beschlossen, die linearen Steigerungen nicht mehr per 
anno und nicht mehr in einem pauschalen Durchschnittswert aller Verbände-Tarife 
(als Folge des Tariftreuegesetzes) zu verhandeln, sondern nur noch die Steigerung 
des jeweiligen Tarifs ab dessen Gültigkeit zu verhandeln.  

https://www.diakonie-rwl.de/themen/kinder-und-kitas/bildung
https://www.diakonie-rwl.de/themen/kinder-und-kitas/bildung
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Für die Mitglieder eines kirchlichen Verbandes wie unserem ein Segen, da doch nun 
die Entgeltunterschiede in den Tarifen (zwischen Parität, AWO, Caritas, Diakonie…) 
nun auch zu differenzierten Vergütungen führen wird. Nun ist es dank aufwendiger 
Berechnungen der Tarifwirkung in angenommenen Musterdiensten der Diakonie 
und durch die unmittelbare Mitverhandlung durch den Vorstand der Diakonie RWL 
gelungen, zu einer Steigerung von 8,4% für 12 Monate bei einem Abschluss von 
5,2% linearer Steigerung in den AVR-DD zu kommen, der damit auch 
Kostensteigerungen in den Sachkosten abzubilden vermag. Das dürfte den 
ambulanten Diensten auch im Wettbewerb vor Ort von Nutzen sein. 
Die Diakonie RWL hat seit der Landtagswahl in NRW mit der Verstärkung zweier 
politischer Referenten und einer veränderten Strategie nachweislich Erfolge im 
Sinne von mehr Gehör in der politischen Landschaft errungen. Dabei helfen im 
politischen Geschäft Zahlen, Daten, Fakten, wie wir sie am Beispiel der Leiharbeit 
schon beschrieben haben. Die Diakonie RWL bezieht in diese Themensetzung 
Mitglieder gezielt und bewusst mit ein – in erster Linie in Form der Fachverbände. 
https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/fachverband-ambulante-pflege 
So finden Gespräche mit Staatssekretär*innen, Minister*innen, 
Landschaftsdirektor*innen etc. unter Beteiligung von Mitgliedern statt. 
https://www.diakonie-rwl.de/themen/jugend-und-schulen/parlamentarisches-
fruehstueck Digitale Formate haben auch schon in der Landtagswahl uns und den 
politischen Gesprächspartner*innen Reichweiten und professionelles Auftreten 
beschert. https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/politik-talk-113c 
Dossiers und digitalisierte Antragsverfahren zu den vergangenen und noch 
laufenden Krisen (hier z.B. zur Beantragung der Energiehilfen: https://www.diakonie-
rwl.de/themen/diakonie-rwl/kirchensteuer ) machen deutlich, dass sich der Verband 
als Dienstleister versteht und sich in den letzten Jahren in diese Richtung auf den 
Weg gemacht hat. Gerade auch unsere Rechtsabteilung, die zu den 
personalstärksten in der Verbändelandschaft gehört, informiert regelmäßig zu allen 
Änderungen https://www.diakonie-rwl.de/themen/recht/betreuungsrecht . Wir 
beraten mittlerweile andere Landesverbände bei ihrer anstehenden Digitalisierung 
und dem Aufbau eines Informationsmanagementsystems, das sich auch bei uns 
noch im Aufbau befindet, letztendlich aber zu einer Art Wikipedia für die Diakonie 
inklusive der Darstellung aller politischen Aktivitäten und Hintergrundinformationen 
und einer chat-Funktion führen wird. Eine ziemliche Herausforderung, die noch 
einmal alle Arbeitsprozesse beeinflussen wird. Noch immer erzielen wir mit unseren 
Freiwilligendiensten als größter Anbieter in der evangelischen Landschaft mit fast 
2000 Freiwilligen p.a. auch eine starke Nachwuchsförderung, bleiben doch ca. 40% 
auch nach ihrem Dienst im sozialen Bereich „kleben“ – und Spaß macht es auch 
noch https://www.diakonie-rwl.de/aktuelles/aktuelle-meldungen?page=2 .  
Natürlich werde ich zum Schluss Wasser in den Wein gießen…wir wären nicht 
protestantisch, würden wir nicht die Kritik am Verband, den einige – sehr laut – 
vortragen, nicht selbst benennen: die Fusion hat uns eine Mitarbeiterfluktuation 
beschert, die zwar den Altersdurchschnitt um 10 Jahre nach unten verändert hat, 
aber auch Menschen mit an Bord gebracht hat, deren „Zurüstung“- kirchlich 
gesprochen - uns vor Herausforderungen stellt. Der Wind in den Verhandlungen ist 
rauher geworden und die früheren Steuerungen und politischen Prozesse 
funktionieren nicht mehr so wie früher. Unsere Mitglieder haben deutlich 
schwierigere Rahmenbedingungen und benötigen dringend mehr professionelle 

https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/fachverband-ambulante-pflege
https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/fachverband-ambulante-pflege
https://www.diakonie-rwl.de/themen/jugend-und-schulen/parlamentarisches-fruehstueck
https://www.diakonie-rwl.de/themen/jugend-und-schulen/parlamentarisches-fruehstueck
https://www.diakonie-rwl.de/themen/jugend-und-schulen/parlamentarisches-fruehstueck
https://www.diakonie-rwl.de/themen/jugend-und-schulen/parlamentarisches-fruehstueck
https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/politik-talk-113c
https://www.diakonie-rwl.de/themen/alter-und-pflege/politik-talk-113c
https://www.diakonie-rwl.de/themen/diakonie-rwl/kirchensteuer
https://www.diakonie-rwl.de/themen/diakonie-rwl/kirchensteuer
https://www.diakonie-rwl.de/themen/diakonie-rwl/kirchensteuer
https://www.diakonie-rwl.de/themen/diakonie-rwl/kirchensteuer
https://www.diakonie-rwl.de/themen/recht/betreuungsrecht
https://www.diakonie-rwl.de/themen/recht/betreuungsrecht
https://www.diakonie-rwl.de/aktuelles/aktuelle-meldungen?page=2
https://www.diakonie-rwl.de/aktuelles/aktuelle-meldungen?page=2
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Unterstützung. Die Eigenbeteiligungen in den sozialen Diensten sind ein Skandal 
und Verbände und Parteien haben landauf landab an Einfluss verloren. Wir selbst 
haben den Veränderungsprozess von einer beschaulichen Verwaltung zum 
Dienstleister eben auch noch nicht beendet. Es ist noch Luft nach oben.  
Man wird aber – vielleicht mit einer gewissen Verzögerung feststellen, dass wir als 
Verband finanziell solide aufgestellt sind und nicht wie in Sachsen die 
Mitgliedsbeiträge von derzeit 90 € pro VZÄ weiter erhöhen müssen. Die kirchlichen 
Zuwendungen sind seit 10 Jahren gleichgeblieben. Alle Tarifsteigerungen sind intern 
kompensiert worden. Wir sind im Vergleich zu anderen Verbänden digital und 
modern aufgestellt und wir haben die Kraft notwendige Herausforderungen mit 
Investitionen auch in die Personalressource zu begegnen.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christian Heine-Göttelmann 
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Vereinte Evangelische Mission  

Jahr 2022/23 

 

Mai 2023 

 

 

 

Anrede und Erläuterung zur Struktu 

 

Vollversammlung und Deutsche Regionalversammlung 

Mehr als 60 Delegierte aus allen drei Regionen und weitere Gäste (z.B. aus der Reformierten 

Kirche Ungarns) konnten sich im letzten Herbst von der herausragenden westfälischen Gast-

freundschaft überzeugen. Denn vom 23. September bis 01. Oktober 2022 fand die 10. Vollver-

sammlung der VEM auf Einladung der EKvW in Villigst statt. Ein Treffen in Präsenz war nach der 

langen coronabedingten Durststrecke ein echtes Geschenk, das alle dankbar entgegen nahmen. 

Die Tage in Villigst waren gut gefüllt, die Tagesordnung lang: So wurden sowohl ein neuer Mo-

derator als auch ein neuer Council gewählt. Als Nachfolger von Pfarrer Dr. h.c. Willem T. P. Simar-

mata, der im Juni 2022 verstarb, ist nun Bischof Dr. Abednego Keshomshahara aus der ELCT/NWD 

gewählter Moderator. (Im paritätisch besetzten Council ist Annette Salomo als Vertreterin der 

EKvW als Vize-Moderatorin gewählt worden.) 

Neben den Wahlen ging es inhaltlich u.a. auch um die Bestimmung eines neues Leitthemas für 

die Legislaturperiode: Der Balken in unserem Auge – Diskriminierung in Kirche und Diakonie. 

Eingebracht von den Jungen Erwachsenen aus der Region Deutschland, hat die Vollversammlung 

dem neuen Thema zugestimmt. Damit sind alle drei Regionen beauftragt, innerhalb dieses The-

menspektrums eigene Schwerpunkte zu setzen und sich in ihrer jeweiligen Arbeitsweise mit Dis-

kriminierungsformen auseinanderzusetzen. 

Die Deutsche Region, die deutschen VEM-Mitglieder, ist auf der Regionalversammlung im Februar 

dieses Jahres zu dem Schluss gekommen, dass der Fokus v.a. auf dem Bereich Anti-Rassismus-

Arbeit liegen soll. So haben z.B. die auf der DRV neu gebildeten VEM-Fachgruppen Mission, Bil-

dung und Verantwortung ihre Arbeit diesbezüglich schon aufgenommen. Und auch an anderer 

Stelle wird dieses Thema die Arbeit der VEM und ihre Mitglieder beschäftigen. Auf der DRV wurde 

Annette Salomo als Vorsitzende der Region Deutschland bestätigt; sie übernimmt damit das Amt 

dankenswerter Weise für weitere sechs Jahre.  

 

Ordination 

 

Partnerschaften 

Mehr als 30 Partnerschaftsbeziehungen bestehen innerhalb der EKvW zu Kirchenkreisen, Gemein-

den und Institutionen in anderen Regionen der VEM. Auch wenn sich die Partnerschaften insge-

samt Herausforderungen gegenüber sehen (Nachwuchsgewinnung, Beteiligung von Jungen Er-

wachsenen,…), sind zahlreiche Partnerschaften erfreulicherweise seit teils 40 Jahren und mehr 

nach wie vor lebendig. Bestimmend war zuletzt die Diskussion um das von einigen Mitgliedern 
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des VEM-Vorstands entworfene Papier Herausforderungen und Chancen für Internationalisierung 

und gleichberechtigte Partnerschaften. Die GA hat aus den Ergebnissen der Beschäftigung mit 

dem Thema diverse Schlüsse gezogen und entsprechende Beschlüsse gefasst, z.B. zur Einrich-

tung von Safe spaces zum Thema Vorurteile/Stereotypen; zur Entwicklung von Solidarität und 

Transparenz bei gegenseitiger Förderung; zum Aufbau partnerschaftlicher, trilateraler Netzwerke 

etc. 

Im September dieses Jahres werden Gesandte aus allen drei Regionen zu einem internationalen 

Think Tank bzw. zur internationalen Partnerschaftskonferenz in Tansania zusammenkommen, 

um über die Zukunft der Partnerschaftsarbeit zu beraten und sich z.B. zu Ideen neuer Partner-

schaftsformen auszutauschen.  

 

Rassismus und Kirche 

Nach wie vor ist das Interesse, aber auch der Bedarf an Antirassismus-Arbeit, gerade auch im 

kirchlichen Kontext, ungebrochen. Die seit 2020 bestehende Zusammenarbeit zwischen der 

EKvW, insbesondere den Mitarbeitenden der MÖWE (jetzt oikos) und der VEM, hat sich zwischen-

zeitlich noch intensiviert. Neben vielfältigen Veranstaltungen, Workshops, Vorträgen, Trainings 

etc. hat in diesem Jahr ein weitreichendes Projekt seinen Abschluss gefunden: Die diversitätssen-

sible und rassismuskritische Alle-Kinder-Bibel kam Ende März heraus. Sie war noch vor ihrem 

Erscheinen vergriffen, sodass der Verlag eine 2. Auflage drucken ließ. Inzwischen, kaum 3 Monate 

später, ist bereits die 4. Auflage zu kaufen. Damit ist die Alle-Kinder-Bibel ein Indikator für den 

ungebrochen großen Bedarf an qualitativ hochwertigem Material in diesem Bereich. Bei dieser 

Bibel handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. Eine mehrköpfige Begleitgruppe hat den Ent-

stehungsprozess im Hintergrund eng begleitet. Hierbei war die westfälische Kirche über Mitar-

beitende aus dem oikos-Institut (Christina Biere, Sven Körber, Stephan Zeipelt) und dem KK Dort-

mund (Carolin Daubertshäuser), sowie finanziell stark engagiert.  

 

Süd-Nord-CoWorker und Freiwillige 

Derzeit arbeiten vier Süd-Nord-Mitarbeiter über die VEM im Bereich der EKvW:  

- Albert Purba (GBKP, Indonesien), Pfarrer in Herford 

- David Mushi (ELCT-ECD, Tansania), Pfarrer in Siegen und Wittgenstein 

- Emmanuel Boango (CADELU, Demokratische Republik Congo), Pfarrer in Iserlohn 

- Dr. Dennis Solon (UCCP, Philippinen), Pfarrer, Gastprofessor im Institut für Diakoniewis-

senschaften und Diakoniemanagement, Universität Bielefeld. 
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Nach wie vor ist die Motivation einer Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Asien 

und Afrika in deutschen Gemeinden sehr groß. Die in den letzten Jahren identifizierten Heraus-

forderungen (lediglich Wahrnehmung als Gast, nicht als teilhabeberechtigter Mitarbeiter u. Ä.), 

von den Süd-Nord-Mitarbeitenden im Papier Gemeinsam in Gottes laufendem Bauprojekt festge-

halten, sind bei weitem noch nicht ausgeräumt. Jedoch findet ein regelmäßiger Austausch zwi-

schen VEM, Mitarbeitenden und Gemeinden statt und intern wird derzeit das Süd-Nord-Konzept 

überarbeitet. 

Zu den vier Pfarrern sind seit April auch fünf neue Süd-Nord-Freiwillige auf dem Gebiet der 

EKvW aktiv. Die 3 Frauen und 2 Männer aus Ruanda, Tansania, Indonesien und Sri Lanka sind in 

ganz verschiedenen Bereichen kirchlicher und diakonischer Arbeit eingesetzt; so arbeiten sie 

etwa im Bereich Jugendarbeit, Bahnhofsmission oder Kinderbetreuung. Für den kommenden 

Jahrgang 2024/25 suchen die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Abteilung für das Freiwilli-

genprogramm nach (neuen) Einsatzstellen in Gemeinden oder sozialen Einrichtungen. Sollten 

Sie von einer potentiellen Einsatzstelle wissen, melden Sie sich gerne. 

 

Theologische und kirchenmusikalische Zusammenarbeit 

Mit Pfarrer Sven Körber ist die EKvW die einzige deutsche Mitgliedskirche, die eine sog. Evange-

lism Contact Person in die Arbeit entsendet. Als jemand, der schon in der ersten Gruppe dieses 

Programms teilnahm, hat er, wie auch andere Alumni, eine Art Mentorenrolle in der neuen, grö-

ßeren Gruppe (25 ECP). Im internationalen ECP-Programm arbeiten die Teilnehmenden zu Evan-

gelism Theology und Evangelisationspraxis, und entwickeln Evangelism Trainings für ihre jewei-

ligen Kontexte. 

Neben dem Wort spielt auch die Musik in der Zusammenarbeit zwischen VEM und EKvW eine 

große Rolle. Hier einige Beispiele aus dem Bereich Internationale Kirchenmusik: Programme, die 

zum großen Teil im Rahmen der Kooperation mit der Ev. Pop-Akademie in Witten durchgeführt 

wurden: 

- Das gemeinsam mit der EKvW und der Ev. Pop-Akademie gestaltete Projekt „Music Mo-

ves – Transkulturelle Musik bewegt Gemeinde“ bringt Menschen durch transkulturelle 

Musik zusammen unter dem Motto „Gemeinsam musikalisch Kirche sein“. Die Fachtage 

in 22 und 23 in Witten, Mitsing-Events (Singing in the Light of God) in den KKen Halle, 

Siegen-Wittgenstein und Hattingen-Witten mussten coronabedingt verschoben werden. 

Für 23 sind daher geplant: Singing in the Light of God in Siegen (03.06.) und Singing in 

the Light of God in Werl (19.08.)  

- Im internationalen Netzwerk von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern sind auch 

Teilnehmende aus der EKvW beteiligt. In halbjährlich stattfindenden Online-Konferenzen 
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setzen sich die Musikerinnen und Musikern mit Themen wie Ethnomusikalische Wurzeln 

und heutige Musik in den verschiedenen Kirchen auseinander. 

- In Planung/Vorbereitung ist ein Online-Studienkurs „Internationale Kirchenmusik“, 

der getragen wird durch kirchenmusikalische Einrichtungen in Herford/Witten, Addis Ab-

eba, Medan, Makumira und Dumaguete. 

 

Internationales Lernen und Studieren 

Seit 2017 hat sich die VEM dem Konzept „Globales Lernen in Ökumenischer Perspektive“ (GLEP) 

verschrieben. Danach sind Bildungsprogramme nicht nur inhaltlich, sondern auch im Hinblick auf 

Organisation, Programmgestaltung und Methodik von Vornherein international zu planen und 

durchzuführen.   

Im Bereich der EKvW bzw. in Kooperation mit ihr unterhält die VEM nach wie vor mehrere Studi-

enprogramme, die diesem Konzept folgen. Ziel ist hierbei immer das gemeinsame Lernen mit- 

und nicht übereinander. 

Beispielhaft seien hier genannt: 

- Internationaler MA Diaconic Management: In langjähriger Kooperation zwischen dem 

Institut für Diakoniewissenschaften und Diakoniemanagement der Universität Bielefeld 

(IDWM) und der VEM findet zurzeit der 5. Masterkurs „Diaconic Management“ statt. Die 12 

Studierenden aus Afrika, Asien und Deutschland befinden sich inzwischen sozusagen auf 

der Zielgeraden, denn der Kurs soll im September dieses Jahres mit Masterexamen und 

Graduierung abschließen. Im laufenden Jahrgang werden zwei Studierende jeweils durch 

ein Stipendium von der EKvW unterstützt. Auch für den im Oktober beginnenden Jahrgang 

hat sie zwei weitere Stipendien zugesagt, wofür wir herzlich danken. (Kimara) 

- Internationales Studienprogramm: Ende März begann das einsemestrige Internationale 

Studienprogramm in der Ev. Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum. Dieses 

Programm richtet sich speziell an Studierende aus den Bereichen Soziale Arbeit, Gesund-

heitswesen, Inklusion u.Ä. und wird in Kooperation mit der der VEM veranstaltet und mit 

20.000€ p.a. von der VEM mitfinanziert. Ziele des Studienprogrammes sind u.a., die Er-

möglichung langfristiger internationaler Kooperation sowie die Aufnahme Perspektiven 

verschiedene Kontexte in Lehre und Leben der Hochschulen. 

- Internationale Hochschulpartnerschaften: Sowohl die EvH Bochum als auch die Fach-

hochschule der Diakonie Bethel (FHdD) sind über die VEM in internationale Hochschul-

partnerschaften eingebunden. Hierbei nimmt die Internationale Diakonie Lehraufträge an 

beiden Hochschulen wahr. 
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Diakonie  

Derzeit führt das Team „Internationale Diakonie“ der VEM in Zusammenarbeit mit der vBS ein 

Pilotprojekt durch, mit dem Ziel, ein Rekrutierungskonzept für Fachkräfte aus dem Bereich der 

Pflege nach ethischen Maßstäben zu entwickeln. Nach erfolgreicher Evaluation sollen die Ergeb-

nisse auch diakonischen Trägern der EKvW zugänglich gemacht werden. 

 

Dank  

Die vielfältigen Kooperationen mit der EKvW sind ein wichtiger Teil der VEM. Den Gemeinden und 

allen Kolleginnen und Kollegen danken wir im Namen aller Mitgliedskirchen für die enge Verbun-

denheit und die erfolgreiche Zusammenarbeit des vergangenen Jahres.  
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A. Beschlussvorschlag 

 

Die Landessynode möge beschließen: 

 

1. An der Revision des Finanzausgleichgesetzes soll folgendermaßen weitergearbeitet werden.  

2. Dem vorgelegten Zeitplan mit Inkrafttreten der Änderungen zum 01. Januar 2026 wird zugestimmt. 

3. Die Durchführung der Informationsveranstaltungen zum Finanzausgleichsgesetz und den 

beabsichtigten Änderungen in den Gestaltungsräumen für interessierte Mitglieder von 

Leitungsorgangen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise wird ausdrücklich begrüßt. 

4. Die vorgelegte Synopse mit den beabsichtigten Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes, sowie 

Kriterien zur Frage der Wahrnehmung von gemeinsamen Aufgaben, wird die Grundlage für ein 

Stellungnahmeverfahren aller Kirchengemeinden und Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche von 

Westfalen. 

5. Die Kirchenleitung wird beauftragt, kurzfristig ein Stellungnahmeverfahren aller Kirchengemeinden und 

Kirchenkreise mit der Bitte um Stellungnahme zum Gesetz durchzuführen. Die kirchlichen 

Körperschaften erhalten die Möglichkeit bis zum 31.12.2023 zur Stellungnahme. Die vorgetragenen 

Anregungen und Bedenken sind durch die Kirchenleitung abzuwägen und der nächsten Landessynode 

im Mai 2024 zur Beratung vorzulegen.  

6. Die Landessynode beabsichtigt eine Beschlussfassung spätestens in der Herbstsynode 2024.  
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B. Erläuterungen 

 

1. Beschreibung der Arbeitsweise der AG 

 

Durch Beschluss der Kirchenleitung vom 15.12.2022 wurde nach den Beratungen der Landessynode 2022-2 

eine Arbeitsgruppe zur Revision des Finanzausgleichsgesetzes berufen.  

 

Die durch die Kirchenleitung mit Beschluss vom 15.12.2022 eingesetzte Arbeitsgruppe besteht aus: 

 

Superintendentin Falcke, 

Dr. Ulrike Preuß (Landessynodale), 

Superintendent Dr. Hagmann, 

Superintendent Dr. Reinmuth (Vorsitz), 

Jur. Vizepräsident Dr. Kupke,  

Oberkirchenrat Dr. Conring, sowie 

Geschäftsbereichsleitung Jens Bublies (beratend)  

 

hat auftragsgemäß die Arbeit bereits am 16.01.2023 aufgenommen.  

 

Die AG hat weiterhin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht und  

Herrn Brand, Leiter der Gemeinsamen Rechnungsprüfungsstelle, sowie 

Herrn Tast, stv. Verwaltungsleiter Kreiskirchenamt Sauerland-Hellweg 

 

beratend hinzugezogen. 

Im Rahmen von sechs Arbeitsgruppensitzungen wurde die nachstehende Vorlage erstellt. 

Auf der Grundlage der Beratungsergebnisse aus der Vorlage 5.5. F der Tagung der Landessynode 2022-2 wurde 

durch die Arbeitsgruppe eine umfassende Betrachtung des Finanzausgleichsgesetzes vorgenommen.  

 

Zugleich hat die Arbeitsgruppe an der Frage eines Informations-/Kommunikationskonzeptes für die 

Gestaltungsräume gearbeitet, mit dem Ziel allen im Stellungnahmeverfahren beteiligten Mitgliedern der 

Leitungsgremien die Möglichkeit zu bieten, das bisherige Finanzausgleichsgesetz zu verstehen und die 

Änderungsvorschläge umfassend bewerten zu können.  

 

Es ist beabsichtigt entsprechende Informationsveranstaltungen in allen Gestaltungsräumen im Rahmen von 

Videokonferenzen unter maßgeblicher Beteiligung der Mitglieder der Arbeitsgruppe durchzuführen.  
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2. Terminplan – Zeitplan 

 

Ein wesentlicher Punkt der landessynodalen Beratungen im November 2022 war der ausdrückliche Wunsch 

ausreichend Zeit im Stellungnahmeverfahren zu haben. Das geplante Inkrafttreten des überarbeiteten 

Gesetzes ist um ein Jahr verschoben worden. Wir gehen nun vom Inkrafttreten zum 1.1.2026 aus.  

 

Dies ermöglicht die Durchführung der Anhörung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise von Ende Mai bis 

Ende Dezember 2023.  

 

Eine Beratung der vorgetragenen Voten der Kirchenkreise ist in der Synode (synodale Versammlung) im Mai 

2024 möglich.  

 

Für die Landessynode im November 2024 ist die Lesung und Beschlussfassung über das Gesetz mit 

Inkrafttreten zum 1. Januar 2026 geplant.  

 

Dies verschafft auch ausreichend Zeit sich auf die Änderungen der Norm in den Verwaltungen einzustellen. 

 

Die Arbeitsgruppe empfiehlt den folgenden Zeitplan: 

 

Zeitplan  
FAG Revision    

    
Termin ALT  Zeitplan Neu Gremium/Körperschaft  Handlungsschritt  

November 2022 November 2022 Beratung Landessynode Auftrag an Kirchenleitung 

Mai 2023 Mai 23 Beratung Landessynode 
Vorlage Entwurf 

Finanzausgleichsgesetz 

Mai bis September 
2023 

Mai bis Dezember 
2023 

Stellungnahmeverfahren 
Kirchengemeinden  & 

Kirchenkreise 

Anregungen und Bedenken aus 
Kirchengemeinden & 

Kirchenkreisen 

Oktober 2023 Januar 2024 Kirchenleitung 
Abwägung und 

Entwurfsüberarbeitung 

November 2023 Mai 24 Beratung Landessynode I Beratung, Lesung Abwägung 

 Mai bis September 
2024 

Kirchenleitung Abwägung, Dialog 

 November 2024 
Beratung Landessynode 

II 
Beratung, Lesung und 

Verabschiedung 

Januar 2025 Januar 2026 Inkrafttreten  
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3. Kriterienkatalog „Gesamtkirchliche Aufgabe“ & Befristung 

 

Perspektivwechsel von „gesamtkirchlicher Aufgabe“ zur Aufgabe, die der Landeskirche durch die 

Landessynode zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragen wurde. 

Dies gilt sowohl für „freiwillige“ als auch für pflichtige Aufgaben der Kirchengemeinden und Kirchenkreise.  

 

Kriterien:  

- Aufgabe ist durch kirchengesetzliche Regelung als eine solche der Landeskirche zur Erledigung 

übertragen worden. 

- Aufgabe kann aufgrund des Umfangs oder der Anforderungen an Fachlichkeit besser/professioneller/ 

mit höherer Effizienz und Effektivität gemeinsam auf der Ebene der Landeskirche wahrgenommen 

werden.  

- Für die Kirchengemeinden und Kirchenkreise sollen vor Ort spürbare Entlastungen (z. B. kein oder 

weniger Personalaufwand, geringerer Kostenaufwand, verbesserte Ertragslage) erzielt werden. 

- Mit der Übertragung der Aufgabe müssen klare Zielvorgaben verbunden sein, welche an überprüfbaren 

Kriterien gemessen werden können. 

- Eine Überprüfung der Erreichung der Ziele unter Abgleich der vorgenannten Kriterien soll nach 

spätestens 5 Jahren stattfinden. 

- Die Aufgaben werden von der Landessynode übertragen. In Fällen mit Eilbedürftigkeit kann die 

Kirchenleitung für maximal zwei Jahre die Aufgabenwahrnehmung vorläufig im Einvernehmen mit dem 

Ständigen Finanzausschuss beschließen. Die Gesamthöhe der Maßnahme darf 200.000 € im Einzelfall 

und 500.000 € im Gesamtjahr nicht überschreiten.  

- Es sind Regelungen zu treffen, wie ein Personalabbau bei der Einstellung einer für die Kirchengemeinden 

und Kirchenkreise wahrgenommen Aufgabe erfolgen kann, in diesem Falle sind ggf. Übergangslösungen 

weiterhin zu finanzieren. Eine Übergangslösung kann maximal zwei Jahre nach Beendigung finanziert 

werden. 

Befristung: 

- Grundsätzlich sind gemeinsam wahrgenommene Aufgaben befristet wahrzunehmen.  

- Eine Ausnahme bildet die Finanzierung der einheitlichen IT-Lösungen; die Ebene der Landeskirche hat 

sich im Rahmen der Inanspruchnahme zu beteiligen.  

- Auch Zuschüsse an Dritte sind befristet zu gewähren. 

- Befristungen dürfen maximal für 5 Jahre ausgesprochen werden. Spätestens im dritten Jahr ist die 

Notwendigkeit der Weiterführung der Aufgabe nach Art und Umfang zu überprüfen. 

- Die Wahrnehmung der Aufgaben kann jeweils um bis zu 5 Jahre durch Beschluss der Landessynode 

verlängert werden.   
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4. Rahmenbedingungen (Deckelung - Finanzierung) 

 

Die Bedarfe der eigenen landeskirchlichen (mit 9 %) und der ihr übertragenen (mit max. 11 %) Aufgaben nach 

§ 2 Abs. 2 Ziffer 2 Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer III (neuer Text: § 3 Abs. 1 Nr. 2 Buchstaben a und b 

Doppelbuchstabe cc) sollen insgesamt 20 % der Verteilungssumme nicht überschreiten.  

 

Darin enthalten sind Verstärkungsmittel für die Wahrnehmung unvorhergesehener neuer Aufgaben im 

laufenden Haushaltsjahr in Höhe von maximal 500.000 € (entsprechend obigen Werten). 

 

Fördermittel, Kollekten und Spenden sind durch die Fachbereiche/ausführenden Dienststellen einzuwerben, 

und werden auf den Deckelungssatz im Sinne einer Budgetierung nicht angerechnet, soweit diese nach 

Übernahme der Aufgabe akquiriert werden. Werden solche Mittel bereits bei der Übernahme der Aufgabe 

durch die Landeskirche eingenommen, sind diese auf den Deckelungssatz anzurechnen.  

 

Eine realistische und nicht zu vorsichtige Planung der Kirchensteuererträge ist Grundlage eines solchen 

Deckelungssatzes. Demgegenüber sollen in Zukunft die beabsichtigten bzw. erforderlichen Einzahlungen in die 

Versorgungs- bzw. Beihilfesicherung der Versorgungskasse VKPB eingeplant werden. Damit wird das bisherige 

Verfahren der Verwendung von Kirchensteuermehreinnahmen abgelöst.  

 

5. § 10 FAG – Zuweisung 

 

Eine Diskussion über die Regelungen des § 10 FAG wurde nur kurz in der Arbeitsgruppe auf der Grundlage 

eines Gesprächs zwischen der Personaldezernentin und dem Finanzdezernenten geführt.  

 

Es wurden in dem Gespräch folgende Überlegungen zusammengetragen 

1. In der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des Finanzausgleichsgesetzes zum 01. Januar 2026 sollten 

Anträge auf Verlängerung von Pfarrstellen mit bestehender FAG-Bestimmung nur befristet bis Ende 2025 

genehmigt werden. So soll sichergestellt werden, dass eine ausreichende Anzahl von möglichen Stellen nach 

den aktualisierten Kriterien zu § 10 Abs 2 FAG i. V. mit § 10 Abs 1 FAG beantragt werden kann.  

 

2. Die Landeskirchlichen Funktionspfarrstellen, die jetzt aus dem FAG § 10 Abs. 2 finanziert werden, sollen 

gemäß des von der Kirchenleitung beschlossenen Landeskirchlichen Pfarrstellenkonzeptes (gemäß §40 

AVO.PSBG) nach Ablauf des beschlussmäßig festgehaltenen Überprüfungszeitraums als Regelpfarrstellen 

weitergeführt werden. Die Finanzierung ist jeweils vorab zu klären.  
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3. Bei der Bestimmung des Bedarfes nach § 10 Abs 2 FAG i. V. mit § 10 Abs 1 FAG könnten nach der Revision 

des Finanzausgleichsgesetzes zum 1. Januar 2026 zukünftig weiterhin vor allem Kirchenkreise berücksichtigt 

werden,   

- die auf Grund ihrer besonderen Siedlungsstruktur oder  

- in einer herausfordernden Übergangssituation (z.B. Vereinigungsprozess) 

einen erhöhten Bedarf an Pfarrstellen nachweisen.  

 

4. Darüber hinaus sollte eine Anzahl von landeskirchlichen Pfarrstellen für „pfarramtliche Innovations- und 

Transformationsaufgaben“ mit der Bestimmung § 10 Abs 2 FAG i. V. mit § 10 Abs 1 FAG nach errichtet werden 

können, die eine gesamtkirchliche Wirkung entfalten.  

 

5. Die Pfarrstellen für „pfarramtliche Innovations- und Transformationsaufgaben“ sollen als Anschub- und 

Unterstützungspfarrstellen im Übergang konzipiert werden. Eine Überprüfung der Ziele und der beabsichtigen 

Wirkung dieser Pfarrstellen soll nach vier Jahren erfolgen. Es ist dann zu entscheiden, ob die Pfarrstellen nach 

ihrer Befristung auf 6 Jahre im gleichen Format, in einem veränderten Stellen- oder beruflichen Format oder 

gar nicht weitergeführt werden sollen.   

 

Unabhängig von diesen Überlegungen schlägt die Arbeitsgruppe vor, die Zahl der Pfarrstellen im Rahmen der 

Novellierung von 25 auf 10 Pfarrstellen zu reduzieren.  

 

Mit der Einführung des FAG und damit der erstmaligen Kostenpflicht für Pfarrstellen kam es zu erheblichen 

finanzpolitischen Verwerfungen unter den Kirchenkreisen. Deshalb wurde sowohl eine schleichende 10-

Jahres-Übergangsregelung getroffen als auch ein Kontingent von sog. FAG-Stellen geschaffen. Diese dienten 

in erster Linie dem Härteausgleich der besonders betroffenen Kirchenkreise. Diese besondere Betroffenheit 

ist mittlerweile nicht mehr in dieser Form anzunehmen bzw. so wie in den vergangenen Jahren weiterhin auf 

den Prüfstand zu stellen und in der Summe weiter zu reduzieren.  

 

Die bisherige Summe von 25 FAG-Stellen sollte auch deshalb reduziert werden, da die insgesamt zur Verfügung 

stehende Zahl an Pfarrpersonen anders als zur Zeit der Einführung des FAG deutlich abgenommen hat und 

rasant weiter sinkt. 

 

6. Gesetzestext  

 

Die Synopse ist der Vorlage als Anlage beigefügt.  
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7. Stellungnahmeverfahren 

 

Die Durchführung des Stellungnahmeverfahrens in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen erfolgt gem. 

Zeitplan in der Zeit von Mai 2023 bis Dezember 2023. Zuvor wird durch die Arbeitsgruppe auf der Ebene der 

Gestaltungsräume jeweils eine Informationsveranstaltung per Videokonferenz angeboten, in der zunächst 

grundsätzlich die Genese und Logik des Finanzausgleichsgesetzes erläutert werden soll. Die Veranstaltungen 

haben das Ziel, den beteiligten Mitgliedern der beratenden Leitungsgremien eine Übersicht über die 

Regelungen zu verschaffen und zugleich auch die Auswirkungen Änderungen nachvollziehen zu können.  

 

 

8. Weiterarbeitsempfehlungen für die Arbeitsgruppe  

 

Ergeben sich aus den in den Beratungen der Landessynode und die Empfehlungen an die Kirchenleitung.  
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 FAG – Text aktuell           Aktenzeichen: 982.0 FAG – Reform Begründung 
 I. Abschnitt  

Allgemeines 
  

§ 1  Allgemeines  

 In der Evangelischen Kirche von Westfalen werden nach Maßgabe dieses 
Kirchengesetzes 

unverändert  

1. der Finanzausgleich zwischen den mit Steuerhoheit ausgestatteten 
kirchlichen Körperschaften durchgeführt und die Kirchensteuern verteilt,  

unverändert  

2. die zentrale Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung durchgeführt. unverändert  

 II. Abschnitt  
Finanzausgleich innerhalb der Landeskirche (Übersynodaler 
Finanzausgleich) 

  

§ 2   Verpflichtung zum Finanzausgleich  

  ( 1 ) 1 Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen 
Körperschaften der Evangelischen Kirche von Westfalen sind 
untereinander zum Finanzausgleich verpflichtet. 2 Die bei 
ihnen insgesamt aufkommenden Kirchensteuern werden 
daher nach Maßstäben verteilt, die vom örtlichen 
Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. 

 

§ 2 Neu § 3  Übersynodaler Landeskirchlicher Finanzausgleich  

 ( 1 ) 1 Die mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften der 
Evangelischen Kirche von Westfalen sind untereinander zum Finanzausgleich 
verpflichtet. 2 Die bei ihnen insgesamt aufkommenden Kirchensteuern 
werden daher nach Maßstäben verteilt, die vom örtlichen 
Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. 

 
 

Neuer § 2 

§ 2 Abs. 1 alt wird eigenständiger § 2 
(s.o.).  
§ 2 Absatz 2 und 3 alt wird neu § 3 
neu.  

( 2 ) Die Kirchensteuerverteilung erfolgt durch Beschluss der Landessynode 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

1. 1 Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich ist vom Netto-
Kirchensteueraufkommen vor Verteilung auf die Kirchenkreise und die 
Landeskirche bereitzustellen. 2 Er ist im landeskirchlichen Haushalt 
gesondert zu veranschlagen. 
 

2. Das um die Mittel für den EKD-Finanzausgleich verminderte Netto-
Kirchensteueraufkommen (Verteilungssumme) wird wie folgt verteilt: 
 

a. Die Landeskirche erhält für landeskirchliche Aufgaben eine Zuweisung in 
Höhe von 9 % der Verteilungssumme. 

(2 1) Die Kirchensteuerverteilung erfolgt durch Beschluss der 
Landessynode nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
 

1. 1 Der Bedarf für den EKD-Finanzausgleich ist vom 
Netto-Kirchensteueraufkommen vor Verteilung auf 
die Kirchenkreise und die Landeskirche 
bereitzustellen. 2 Er ist im landeskirchlichen 
Haushalt gesondert zu veranschlagen. 

2. Das um die Mittel für den EKD-Finanzausgleich 
verminderte Netto-Kirchensteueraufkommen 
(Verteilungssumme) wird wie folgt verteilt: 
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b. Die Landeskirche erhält für gesamtkirchliche Aufgaben (EKD und 

EKU/UEK-Umlagen; Weltmission und Ökumene; Verpflichtungen, die für 
Kirchengemeinden und Kirchenkreise wahrgenommen werden) eine 
Zuweisung in Höhe des Bedarfs. 

c. Die Landeskirche erhält eine Pfarrbesoldungszuweisung nach § 10 Abs. 
1. 

d. 1 Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen entsprechend der jeweiligen 
Gemeindegliederzahl. 2 Die Feststellung der Gemeindegliederzahl 
erfolgt gemäß Art. 124 der Kirchenordnung3. 

e. Die Landeskirche erhält eine Pfarrbesoldungszuweisung nach § 10 
Abs. 1. 
f. 1 Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen entsprechend der 
jeweiligen Gemeindegliederzahl. 2 Die Feststellung der Gemeindegliederzahl 
erfolgt gemäß Art. 124 der Kirchenordnung3 

a) landeskirchliche Aufgaben: Die Landeskirche 
erhält für landeskirchliche Aufgaben eine 
Zuweisung in Höhe von 9 % der 
Verteilungssumme. 

b) übertragene Aufgaben: Die Landeskirche erhält 
für die für Kirchengemeinden und Kirchenkreise 
im Auftrag der Landessynode übernommenen 
Aufgaben: 

                   aa) Abführung der EKD und EKU/UEK-Umlagen 
                   bb) Weltmission und Ökumene    
                   cc) durch Beschluss der Landessynode zur  
                         gemeinsamen Wahrnehmung übertragenen 
                         Aufgaben und Verpflichtungen  
 
                   eine Zuweisung nach Maßgabe des Absatzes 2.   

c) Die Landeskirche erhält eine 
Pfarrbesoldungszuweisung nach § 10 11 Abs. 1. 

d) 1 Die Kirchenkreise erhalten Zuweisungen 
entsprechend der jeweiligen 
Gemeindegliederzahl. 2 Die Feststellung der 
Gemeindegliederzahl erfolgt gemäß Art. 124 
Abs. 2 der Kirchenordnung3. 

(2) 1Die Zuweisung für Aufgaben nach Absatz 1 Nummer 2 
Buchstabe b Doppelbuchstabe c soll 11 % der 
Verteilungssumme nicht überschreiten. 2Die Landesssynode 
kann hiervon im Ausnahmefall durch Beschluss abweichen. 
3Zur gemeinsamen Wahrnehmung übertragene Aufgaben 
sollen  befristet auf die Landeskirche übertragen werden. 
4Dabei ist Dauer zunächst auf maximal fünf Jahre 
beschränkt. 5Spätestens im dritten Jahr ist die 
Notwendigkeit der Weiterführung der Aufgabe nach Art und 
Umfang zu überprüfen. Über die Fortführung der Aufgabe ist 
durch Synodenbeschluss zu entscheiden. 6 Dabei ist der 
nächste Überprüfungszeitpunkt festzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down3
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down3
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down3
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down3
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( 3 ) 1 Die Landessynode hat bei der Beschlussfassung über die 
Kirchensteuerverteilung für eine ausreichende Ausstattung der 
gesamtkirchlichen Rücklagen Sorge zu tragen. 2 An gesamtkirchlichen 
Rücklagen sind eine Clearingrücklage sowie eine Ausgleichsrücklage für die 
Kirchenkreise vorzuhalten. 
 
 

(3) 1 Die Landessynode hat bei der Beschlussfassung über 
die Kirchensteuerverteilung für eine ausreichende 
Ausstattung einer Ausgleichsrücklage für Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise Sorge zu tragen. 2 Weiterhin ist eine 
Clearingrückstellung in angemessener Höhe zu bilden. 
 
 

Sprachliche Anpassung an die Doppik 

§3 Neu §  4  Gemeinsame Kirchensteuerstelle  

 
 

( 1 ) 1 Die Abwicklung des übersynodalen Finanzausgleichs erfolgt durch die 
beim Landeskirchenamt errichtete gemeinsame Kirchensteuerstelle der mit 
Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften (Gemeinsame 
Kirchensteuerstelle). 2 Das Landeskirchenamt stellt dafür Einrichtung und 
Personal in erforderlichem Umfang zur Verfügung. 
 

 
 

unverändert 

 

( 2 ) 1 Die Fachaufsicht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle 
obliegt einem Verwaltungsausschuss. 2 In diesen Ausschuss entsenden die 
mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen Körperschaften eines jeden 
Kirchenkreises eine gemeinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen 
Vertreter. 3 Die Entsendung wird von der Kreissynode für die Dauer ihrer 
Amtszeit vorgenommen. 4 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit 
Steuerhoheit zusammengeschlossen, entsendet die Verbandsvertretung eine 
Vertreterin oder einen Vertreter. 5 Der Ausschuss bestimmt aus seiner Mitte 
den Vorsitz und regelt die Stellvertretung. 6 Der Ausschuss tritt nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal jährlich zusammen. 7 Zur Wahrnehmung laufender 
Geschäfte kann er aus seiner Mitte einen Arbeitsausschuss bilden und ihm 
bestimmte Aufgaben zur selbstständigen Erledigung übertragen. 

(2) 1-7 unverändert 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 Die Gemeinsame Rechnungsprüfungsstelle legt dem 
Verwaltungsausschuss jährlich einen Prüfungsbericht über 
die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alte DurchführungsVO  - textliche 
Anpassung 
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( 3 ) Im Auftrag der mit Steuerhoheit ausgestatteten kirchlichen 
Körperschaften nimmt die Gemeinsame Kirchensteuerstelle folgende 
Aufgaben wahr: 

1. Annahme und Abrechnung der bei den Finanzämtern im Bereich der 
Evangelischen Kirche von Westfalen aufkommenden Kirchensteuern, 

2. Durchführung des Kirchenlohnsteuerverrechnungsverfahrens 
(Clearing) und des übrigen Kirchensteuerausgleichs mit den anderen 
Landeskirchen, 

3. Verteilung der Kirchensteuern entsprechend dem Beschluss der 
Landessynode, 

4. Entscheidungen über Erstattung, Erlass, Niederschlagung und 
Stundung von Kirchensteuern. Der Verwaltungsausschuss kann dafür 
Richtlinien erlassen; er kann sich oder seinem Arbeitsausschuss die 
Entscheidung auch generell oder für bestimmte Fälle vorbehalten. 

(3) […] 

 

 

 

 

3. unverzügliche Verteilung der Kirchensteuern 
entsprechend dem Beschluss der Landessynode und 
Berichterstattung darüber an die Kirchenkreise und 
das Landeskirchenamt,  

 

 
 
 
 
 
alte DurchführungsVO   
(Zu § 3 Abs. 3 FAG) 
Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle 
hat die monatlichen 
Kirchensteuereinnahmen auf der 
Grundlage des 
Verteilungsbeschlusses der 
Landessynode unverzüglich zu 
verteilen und den Kirchenkreisen 
und dem Landeskirchenamt darüber 
zu berichten.  

 § 1 
(Zu § 3 Abs. 2 FAG) 

Das Rechnungsprüfungsamt legt dem Verwaltungsausschuss jährlich einen 
Prüfungsbericht über die Arbeit der Gemeinsamen Kirchensteuerstelle vor. 

VO wird aufgehoben  

§ 2 
(Zu § 3 Abs. 3 FAG) 

Die Gemeinsame Kirchensteuerstelle hat die monatlichen 
Kirchensteuereinnahmen auf der Grundlage des Verteilungsbeschlusses der 
Landessynode unverzüglich zu verteilen und den Kirchenkreisen und dem 
Landeskirchenamt darüber zu berichten. 

 
 
VO wird aufgehoben 

 

 III. Abschnitt  
Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise (Innersynodaler 
Finanzausgleich) 

  

§4 Neu §  5  Gemeinsame Finanzplanung innerhalb des Kirchenkreises  

 1 Die Kirchengemeinden jedes Kirchenkreises sind zu gemeinsamer 
Finanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet. 2 Die dem Kirchenkreis 
zugewiesenen Kirchensteuern sind nach Maßstäben zu verteilen, die vom 
örtlichen Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. 

1 Die Kirchengemeinden jedes kirchlichen Körperschaften 
innerhalb eines Kirchenkreises sind zu gemeinsamer 
Finanzplanung und Finanzwirtschaft verpflichtet. 2 Die dem 
Kirchenkreis zugewiesenen Kirchensteuern sind nach 
Maßstäben zu verteilen, die vom örtlichen 
Kirchensteueraufkommen unabhängig sind. 
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§5 Neu §  6  Finanzausgleich innerhalb der Kirchenkreise  

 ( 1 ) 1 Die zur Durchführung des innersynodalen Finanzausgleichs 
erforderlichen Regelungen sind in einer Satzung des Kirchenkreises zu 
treffen. 2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes. 

unverändert  

( 2 ) 1 Die Satzung muss Maßstäbe enthalten, nach denen die Kirchensteuern 
im Kirchenkreis verteilt werden. 2 Als wesentlicher Verteilungsmaßstab ist die 
Zahl der Gemeindeglieder vorzusehen. 3 Verteilungsmaßstab kann auch 
ausschließlich oder für bestimmte Bereiche der anerkannte Bedarf der 
kirchlichen Körperschaften sein. 

unverändert  

( 3 ) Die Satzung muss ferner Bestimmungen enthalten über 

1. die Zuweisung an den Kirchenkreis für kirchenkreisliche Aufgaben, 
die auf einen prozentualen Anteil an den dem Kirchenkreis zur 
Verteilung zugewiesenen Kirchensteuern festgeschrieben werden 
kann, 

2. die Bildung einer gemeinsamen Betriebsmittel- und einer 
gemeinsamen Ausgleichsrücklage sowie von weiteren 
zweckbestimmten Rücklagen, 

3. die Aufbringung der Pfarrbesoldungspauschalen nach § 8 Abs. 1, 
4. die Anrechnung von Einnahmen der kirchlichen Körperschaften aus 

dem Pfarrvermögen, 
5. das Organ des Kirchenkreises, das im Falle des 

Bedarfsdeckungsprinzips den Bedarf anerkennt und den 
Zuweisungsbetrag feststellt. 

 

( 3 ) Die Satzung muss ferner Bestimmungen enthalten über 
 
1. die Zuweisung an den Kirchenkreis für 
kirchenkreisliche seine Aufgaben, die auf einen prozentualen 
Anteil an den dem Kirchenkreis zur Verteilung zugewiesenen 
Kirchensteuern festgeschrieben werden kann, 
2. die Bildung von Rücklagen in angemessener Höhe 
zur Sicherstellung des Finanzausgleichs innerhalb des 
Kirchenkreises, 
 
3. die Aufbringung der Pfarrbesoldungspauschalen 
nach § 8 9 Abs. 1, 
4. die Anrechnung von Einnahmen Erträgen der 
kirchlichen Körperschaften aus dem Pfarrvermögen, 
5. das Organ des Kirchenkreises, das im Falle des 
Bedarfsdeckungsprinzips den Bedarf anerkennt und den 
Zuweisungsbetrag feststellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 6 Abs. 3 Ziffer 4 – Änderung von § 
32 Abs. 1 Satz 2 WirtVO geboten 

( 4 ) Die Satzung kann Bestimmungen über die Anrechnung von Einnahmen 
der kirchlichen Körperschaften aus dem Kirchenvermögen enthalten. 

( 4 ) Die Satzung kann Bestimmungen über die Anrechnung 
von Einnahmen Erträgen der kirchlichen Körperschaften aus 
dem Kirchenvermögen enthalten. 
 
 
 

 

§6 Neu §  7  Sonderfall gemeinsame Finanzplanung durch Verbände  

 ( 1 ) Abweichend von § 5 Abs. 1 kann die gemeinsame Finanzplanung und 
Finanzwirtschaft auf der Grundlage des Verbandsgesetzes auch durch einen 
Verband wahrgenommen werden. 

( 1 ) Abweichend von § 5 Abs. 1 kann die gemeinsame 
Finanzplanung und Finanzwirtschaft auf der Grundlage des 
Verbandsgesetzes auch durch einen Verband 
wahrgenommen werden. 
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( 2 ) 1 Für die Verbandssatzung gilt § 5 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 2 Die 
Satzung bedarf der Genehmigung des Landeskirchenamtes. 
 

( 2 ) 1 Für die Verbandssatzung gilt § 5 6 Abs. 2 bis 
4 entsprechend. 2 Die Satzung bedarf der Genehmigung des 
Landeskirchenamtes. 
 
 

 

 IV. Abschnitt  
Durchführung der Pfarrbesoldung 

  

§7 Neu §  8  Zentrale Pfarrbesoldung  

 ( 1 ) Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung die 
Personalkosten für die 

1. Pfarrerinnen und Pfarrer auf Lebenszeit, Predigerinnen und Prediger, 
2. Pfarrerinnen und Pfarrer im Probedienst 
3. Vikarinnen und Vikare. 

 
unverändert 

IPT und Pfarrpersonal in 
privatrechtlichen 
Beschäftigungsverhältnissen werden 
unmittelbar beim Anstellungsträger 
vergütet.  

( 2 ) Die Aufbringung der Personalkosten erfolgt durch die Zahlung von 
Pfarrbesoldungspauschalen und eine Pfarrbesoldungszuweisung im Rahmen 
des übersynodalen Finanzausgleichs. 

unverändert  

§ 3 
(Zu § 7 FAG) 

Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- 
und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte, Dortmund 

VO wird aufgehoben  

§8 Neu §  9  Pfarrbesoldungspauschale   

 ( 1 ) 1 Zur Deckung der Personalkosten für die Besetzung, Verwaltung und 
Versorgung von Pfarrstellen zahlen die Kirchenkreise für jede bei ihnen und 
den kirchlichen Körperschaften in ihrem Bereich errichtete Pfarrstelle eine 
Pfarrbesoldungspauschale. 2 Sind Kirchenkreise zu einem Verband mit 
Steuerhoheit zusammengeschlossen, trifft diesen die Verpflichtung zur 
Zahlung. 3 Satz 1 gilt für die Landeskirche entsprechend. 4 Die Zahlung der 
Pfarrbesoldungspauschale für Stellen, die nur teilweise zur Besetzung 
freigegeben sind, erfolgt anteilig. 5 Die Deckung der Personalkosten der 
Predigerinnen und Prediger erfolgt entsprechend. 

( 1 ) 1 Zur Deckung der Personalkosten für die Besetzung, 
Verwaltung und Versorgung von Pfarrstellen zahlen erhebt 
die Landeskirche von den kirchlichen Körperschaften 
Kirchenkreise für jede bei ihnen und den kirchlichen 
Körperschaften in ihrem Bereich errichtete Pfarrstelle eine 
Pfarrbesoldungspauschale. 2 Sind Kirchenkreise zu einem 
Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, trifft 
diesen die Verpflichtung zur Zahlung. 3 Satz 1 gilt für die 
Landeskirche entsprechend.  2Die Zahlung der 
Pfarrbesoldungspauschale für Stellen, die nur teilweise zur 
Besetzung freigegeben sind, erfolgt anteilig. 3Die Deckung 
der Personalkosten der Predigerinnen und Prediger erfolgt 
entsprechend. 

 



Anlage 1 zur Vorlage 5.1 Revision FAG -  Landessynode 2023-1 - 5.1. - Revision FAG mit Anlage 

Seite 15 von 20 

G:\Praeses\061 - Landessynode\01 - Synode 2023\2023-1 - Mai\0 - Vorlagen\02 - Word\5.1. - Revision FAG mit Anlage.docx 

 FAG – Text aktuell           Aktenzeichen: 982.0 FAG – Reform Begründung 
( 2 ) 1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale entfällt für Pfarrstellen, die 
auf Grund von Gestellungsverträgen im Rahmen der Vereinbarung zwischen 
dem Land Nordrhein-Westfalen, der Evangelischen Kirche im Rheinland, der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche über die 
Erteilung des Religionsunterrichts durch kirchliche Lehrkräfte an öffentlichen 
Schulen vom 22. /29.12.1969 (KABl. 1974 S. 61)6 refinanziert werden. 2 Erfolgt 
die Refinanzierung nur für einen bestimmten Stellenanteil, vermindert sich 
die Zahlung der Pfarrstellenpauschale entsprechend. 3 Die Einnahmen aus 
den Gestellungsverträgen sind an die zentrale Pfarrbesoldung 
abzuführen. 4 Die Abrechnung erfolgt durch das Landeskirchenamt. 

unverändert  

( 3 ) 1 Die Zahlung der Pfarrbesoldungspauschale für vakante Stellen entfällt 
mit Ablauf des auf den Eintritt der Vakanz folgenden Monats. 2 Das Gleiche 
gilt im Fall der Aufhebung einer besetzten Stelle. 3 Soweit während der 
Vakanz Beiträge an die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und 
Kirchenbeamte zu entrichten sind, ermäßigt sich die Pauschale bis auf diesen 
Betrag. 4 Bei Besetzung der Stelle tritt die Verpflichtung zur Zahlung der 
Pfarrbesoldungspauschale mit Ablauf des auf die Besetzung folgenden 
Monats ein. 

unverändert  

( 4 ) Für Stellen, deren Inhaberinnen und Inhabern Erziehungsurlaub oder 
Sonderurlaub unter Fortfall der Besoldung gewährt worden ist, gilt Absatz 3 
entsprechend. 

unverändert  

§9  
Neu §  10 

 Ermittlung der Pfarrbesoldungspauschale  

 ( 1 ) 1 Die Pfarrbesoldungspauschale wird ermittelt, indem der Bedarf durch 
die Zahl der bei den entsprechenden Körperschaften am 1. April des Vorjahres 
bestehenden Stellen geteilt wird. 2 Stellen nach § 8 Abs. 2 werden nur mit 
dem Anteil berücksichtigt, für den eine Pfarrstellenpauschale zu entrichten 
ist. 3 Stellen, die nur teilweise zur Besetzung freigegeben sind, werden 
anteilig berücksichtigt. 

 
( 1 ) 1 Die Pfarrbesoldungspauschale wird ermittelt, indem 
der Bedarf durch die Zahl der bei den entsprechenden 
Körperschaften am 1. April des Vorjahres bestehenden 
Stellen geteilt wird. 2 Stellen nach § 9 Abs. 2 werden nur mit 
dem Anteil berücksichtigt, für den eine Pfarrstellenpauschale 
zu entrichten ist. 3 Stellen, die nur teilweise zur Besetzung 
freigegeben sind, werden anteilig berücksichtigt. 

 

( 2 ) Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören 

1. die Besoldung und die sonstigen Bezüge auf Grund der kirchlichen 
Besoldungsregelungen mit Ausnahme der Kosten für die 
Dienstwohnung und ohne Berücksichtigung der 
Dienstwohnungsvergütung und der sonstigen Einnahmen aus der 
Nutzung der Dienstwohnung, 

(2) Nr. 1-3 unverändert 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/5830#s26610001
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down6
https://www.kirchenrecht-westfalen.de/document/6018#down6
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2. folgende sonstige Bezüge: 

a. Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- und Pflegefällen, 
b. Bezüge, die die Hinterbliebenen beim Tod während des 

aktiven Dienstes für den Sterbemonat und als Sterbegeld 
erhalten, 

c. Unfallfürsorgeleistungen während des aktiven Dienstes mit 
Ausnahme der Leistungen zum Ersatz von Sachschäden und 
besonderen Aufwendungen, 

3. die Beiträge zur Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und 
Kirchenbeamte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. die Kosten für die IT-Ausstattung einschließlich Betriebs- 
und Wartungskosten, die von der IT.EKvW erhobenen 
Umlagen sowie die Softwarekosten für die als einheitliche IT-
Lösung festgelegte Software.  

( 3 ) 1 Bei der Feststellung des Bedarfs sind die staatlichen 
Pfarrbesoldungszuschüsse und vergleichbare Leistungen Dritter an die 
Landeskirche anzurechnen. 2 Einnahmen aus Gestellungsverträgen verbleiben 
den Körperschaften, bei denen die Pfarrstellen errichtet sind. 

 
unverändert 

 

§10 
Neu §  11 

 Pfarrbesoldungszuweisung an die Landeskirche  

 ( 1 ) Zur Deckung der nicht durch die Pfarrbesoldungspauschale abgedeckten 
Kosten der zentralen Pfarrbesoldung einschließlich der Personal- und 
Sachkosten für ihre Durchführung erhält die Landeskirche im Rahmen des 
übersynodalen Finanzausgleichs eine Zuweisung in Höhe des Bedarfs. 

unverändert 
 
 
 
 
 

 

( 2 ) 1 Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören auch die pauschalierten 
Personalkosten für bis zu 25 Pfarrstellen, die von der Kirchenleitung im 
Einvernehmen mit dem Ständigen Finanzausschuss der Landessynode 
bestimmt werden. 2 Bei der Bestimmung sind vor allem die Kirchenkreise zu 
berücksichtigen, die auf Grund ihrer besonderen Siedlungsstruktur eine 
überdurchschnittliche Pfarrstellendichte vorhalten müssen. 

 
( 2 ) 1 Zum Bedarf nach Absatz 1 gehören auch die 
pauschalierten Personalkosten für bis zu 25 zehn 
Pfarrstellen, die von der Kirchenleitung im Einvernehmen mit 
dem Ständigen Finanzausschuss der Landessynode bestimmt 
werden. 2 Bei der Bestimmung sind vor allem die 
Kirchenkreise zu berücksichtigen, die auf Grund ihrer 
besonderen Siedlungsstruktur eine überdurchschnittliche 
Pfarrstellendichte vorhalten müssen oder sich in einer 
herausfordernden Übergangsituation befinden. 

 

§11 
Neu §  12 

 Abrechnung der zentralen Pfarrbesoldung  
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 ( 1 ) Die Einnahmen und Ausgaben der zentralen Pfarrbesoldung werden im 

landeskirchlichen Haushalt gesondert veranschlagt. 
( 1 ) Die Einnahmen und Ausgaben der zentralen 
Pfarrbesoldung werden im Haushalt der Landeskirche 
gesondert veranschlagt. 

 

( 2 ) Überschüsse und Fehlbeträge werden im übernächsten Haushaltsjahr 
veranschlagt. 

unverändert  

V. Abschnitt  
Durchführung der Beihilfeabrechnung für nicht im Pfarrdienst stehende 

Personen 

V. Abschnitt  
Beihilfeabrechnung  

 

§12 
Neu §  13 

 Beihilfeabrechnung für nicht im Pfarrdienst stehende 
Personen 

 

 ( 1 ) 1 Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen Pfarrbesoldung auch 
für die nicht in § 7 Abs. 1 erwähnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Landeskirche und ihrer Körperschaften die Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, 
Todes- und Pflegefällen sowie die Unfallfürsorgeleistungen während des 
aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum Ersatz von Sachschäden 
und besonderen Aufwendungen. 2 Der Anspruch der Beihilfeberechtigten 
gegen den jeweiligen Dienstgeber bleibt unberührt. 

( 1 ) 1 Die Landeskirche zahlt im Rahmen der zentralen 
Pfarrbesoldung auch für die nicht in § 7  8 Abs. 1 erwähnten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskirche und ihrer 
Körperschaften die Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- 
und Pflegefällen sowie die Unfallfürsorgeleistungen während 
des aktiven Dienstes mit Ausnahme der Leistungen zum 
Ersatz von Sachschäden und besonderen Aufwendungen. 2 
Der Anspruch der Beihilfeberechtigten gegen den jeweiligen 
Dienstgeber bleibt unberührt. 

 

( 2 ) Die Aufbringung der Kosten einschließlich der Verwaltungskosten erfolgt 
durch Zahlung von Beihilfepauschalen oder die Erstattung der tatsächlichen 
Kosten. 

unverändert  

§ 13 
(Zu § 12 FAG) 

Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Todes- 
und Pflegefällen erfolgt durch die Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte, Dortmund. 
 

 
VO wird aufgehoben 

 
 
 
 

 

§13  
Neu §  14 

 Beihilfepauschale  

 ( 1 ) 1 Zur Deckung der Kosten zahlen die Kirchenkreise für jede bei ihnen und 
den kirchlichen Körperschaften in ihrem Bereich errichtete 
Kirchenbeamtenstelle eine Beihilfepauschale. 2 Sind Kirchenkreise zu einem 
Verband mit Steuerhoheit zusammengeschlossen, trifft diesen die 
Verpflichtung zur Zahlung. 3 Satz 1 gilt für die Landeskirche 
entsprechend. 4 Die Beihilfepauschale wird ermittelt, in dem der Bedarf unter 
Einschluss des Bedarfs nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben a und c durch die Zahl 

( 1 ) 1 Zur Deckung der Kosten zahlen erhebt die 
Landeskirche von den kirchlichen Körperschaften die 
Kirchenkreise für jede bei ihnen und den kirchlichen 
Körperschaften für jede in ihrem Bereich errichtete 
Kirchenbeamtenstelle eine Beihilfepauschale. 2 Sind 
Kirchenkreise zu einem Verband mit Steuerhoheit 
zusammengeschlossen, trifft diesen die Verpflichtung zur 
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der am 1. April des Vorjahres bestehenden Pfarr- und Kirchenbeamtenstellen 
geteilt wird. 

Zahlung. 3  2Satz 1 gilt für die Landeskirche 
entsprechend. 4 2 Die Beihilfepauschale wird ermittelt, 
indem der Bedarf unter Einschluss des Bedarfs nach § 9 10 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstaben a und c durch die Zahl der am 1. 
April des Vorjahres bestehenden Pfarr- und 
Kirchenbeamtenstellen geteilt wird. 

( 2 ) Bei Personen, deren Personalkosten im Rahmen der 
Ersatzschulfinanzierung refinanziert werden, erstattet der Schulträger die 
tatsächlichen Kosten. 

unverändert  

( 3 ) Bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem privatrechtlichen 
Arbeits- oder Anstellungsverhältnis erstatten die Anstellungskörperschaften 
die tatsächlichen Kosten. 

unverändert  

( 4 ) § 11 findet entsprechende Anwendung. ( 4 ) § 11  12 findet entsprechende Anwendung. 
 
 

 

§ 15 NEU  Festsetzung und Auszahlung der Beihilfe  

  1 Die Festsetzung und Auszahlung der Beihilfen für die in den 
§§ 7 8 und 12 13 genannten Personenkreise in Krankheits-, 
Geburts-, Todes- und Pflegefällen erfolgt durch die 
Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und 
Kirchenbeamte, Dortmund. 

§ 3 
(Zu §§ 7, 12 FAG)4 
Die Festsetzung und Auszahlung der 
Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, 
Todes- und Pflegefällen erfolgt durch 
die Gemeinsame Versorgungskasse 
für Pfarrer und Kirchenbeamte, 
Dortmund. 

 VI. Abschnitt  
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

  

§14 
gestrichen 

   

 
 

( 1 ) Zur Erleichterung der Umstellung des Finanzausgleichs und der 
Pfarrbesoldung nach diesem Kirchengesetz wird ein Sonderfonds gebildet, aus 
dem für die Dauer von sieben Jahren Übergangshilfen gezahlt werden. 

Streichung  

( 2 ) 1 Aus dem Sonderfonds wird Kirchenkreisen, in denen gemäß Anlage zu 
diesem Kirchengesetz auf Grund der Umstellung des Finanzausgleichs und der 
Pfarrbesoldung weniger Mittel zur Finanzierung ihrer Pfarrstellen zur 
Verfügung stehen (Basis: Haushaltsjahr 2003 – Soll) für die Dauer von sieben 
Jahren eine jährliche Übergangsbeihilfe gezahlt. 2 Die Zahlung der 
Übergangsbeihilfe erfolgt anteilig für jede rechnerisch aufzuhebende 
Pfarrstelle. 3 Pfarrstellen nach § 10 (2) bleiben dabei außer Betracht. 4 Die 

Streichung  
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Übergangsbeihilfe beträgt im ersten Jahr der Geltung dieses Kirchengesetzes 
für jede volle Pfarrstelle 70.000 €. 5 Sodann vermindert sie sich um jährlich 
7.000 €. 

( 3 ) Die Mittel für den Sonderfonds werden wie folgt aufgebracht: 

1. 1 Die Kirchenkreise, in denen gemäß Anlage zu diesem Kirchengesetz 
auf Grund der Umstellung des Finanzausgleichs und der 
Pfarrbesoldung die Finanzierung zusätzlicher Pfarrstellen rechnerisch 
möglich wäre (Basis: Haushaltsjahr 2003 – Soll) zahlen anteilig für 
jede dieser Pfarrstellen eine Pauschale in den Sonderfonds ein. 2 Die 
Pauschale beträgt im ersten Jahr der Geltung dieses Kirchengesetzes 
50.000 €. Sodann vermindert sie sich jährlich um 5.000 €. 

2. Soweit die Pauschalen nach Nr. 1 für die jährlichen Zahlungen der 
Übergangsbeihilfen nicht ausreichen, werden die fehlenden Mittel 
der Ausgleichsrücklage für die Kirchenkreise entnommen. 

Streichung  

( 4 ) 1 Die Einnahmen und Ausgaben des Sonderfonds werden im 
landeskirchlichen Haushalt gesondert veranschlagt. 2 Nach Auflösung des 
Sonderfonds sind die nicht verausgabten Mittel der Ausgleichsrücklage für die 
Kirchenkreise zuzuführen. 

 
Streichung 

 

§15 
Neu §  16 

 
 

Verordnungsermächtigung  

 
 
 
 
 

Die Kirchenleitung kann im Einvernehmen mit dem Ständigen 
Finanzausschuss der Landessynode durch Rechtsverordnung 
Durchführungsbestimmungen zu diesem Kirchengesetz erlassen. 

 
unverändert 

 

§16 
Neu §  17 

 Inkrafttreten  

 ( 1 ) 1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in 
Kraft. 2 Zum gleichen Zeitpunkt tritt das Kirchengesetz über den 
Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche von Westfalen 
(Finanzausgleichsgesetz) vom 15. Oktober 1969 (KABl. S. 165) nebst den dazu 
ergangenen Durchführungsbestimmungen und Beschlüssen der Landessynode 
sowie die gesetzesvertretende Verordnung über die zentrale 
Beihilfeabrechnung vom 13. Juni 2002 (KABl. 2002 S. 217) außer Kraft. 

( 1 ) 1 Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2026 in Kraft. 2 Gleichzeitig treten das 
Finanzausgleichsgesetz vom 13. November 2003 
(KABl. 2004 S. 2, S. 50) nebst den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen und Beschlüssen der 
Landessynode sowie die Verordnung zur Durchführung des 
Kirchengesetzes über den Finanzausgleich und die 
Durchführung der Pfarrbesoldung und Beihilfeabrechnung in 
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der Evangelischen Kirche von Westfalen vom 16. September 
2004(KABl. 2004 S. 245) außer Kraft. 

( 2 ) Entscheidungen über die Gleichstellung von Arbeitsbereichen und 
Mitarbeitern auf der Grundlage der Durchführungsbestimmungen zu § 4 Abs. 
2 des Kirchengesetzes über den Finanzausgleich in der Evangelischen Kirche 
von Westfalen vom 16. November 1972 (KABl. S. 239) gelten bis zum 
Ausscheiden der gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
betreffenden Arbeitsbereich fort. Die Personalkosten gehören zum Bedarf 
nach § 10 Abs. 1. 

 
 
Streichung 
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Bei der Position des 4. Stellvertreters des 2. Beisitzer auf Dienstnehmerseite besteht damit die Wahl zwischen 

zwei Vorschlägen:  

 

Vorschlag vkm-rwl: Herrn Cornel Spannel, Dipl. Sozialpädagoge, Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen, Herten - 

Vorschlag ver.di: Max Jalaly, Heilerziehungspfleger, Märkische Werkstätten, Lüdenscheid. 

 

Alle Vorgeschlagenen sind mit der Nominierung einverstanden. 

 

 

 

Nachwahl in die Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz 

der Evangelischen Kirche von Westfalen 

(Amtszeit Januar 2021 – Dezember 2026)  

2. Kammer 

Position Besetzungsvorschlag 

Dienstgeberseite 

 

3. Stellvertreter des 1. Beisitzer Szinglober, Rolf 

Leitung Personalabrechnung der Diakonie  

Ruhr-Hellweg e.V., Arnsberg 

Dienstnehmerseite 

4. Stellvertreter des 2. Beisitzer Spannel, Cornel 

Dip. Sozialpädagoge 

Ev. Gesamtschule Gelsenkirchen 

 Jalaly, Max 

 

Märkische Werkstätten, Lüdenscheid 
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